






3 Das Wassernutzungsrecht

Obwohl der württembergische Fiskus für die Staatliche Landeswasserversorgung
bereits im Jahre 1929 die Buchbrunnen- und die Gallengehrenquelle vom Fürsten von
Thurn und Taxis erworben hatte, konnte diese eine Wasserentnahme hieraus nicht ohne
besondere Zulassung vornehmen. Nach der Bestimmung von Art. 2 des Württ. Wasser-
gesetzes sind Quellen, die mit einer solchen Mächtigkeit hervorbrechen, dass ihr Ablauf
sofort einen ständig in einem Bett fließenden Wasserlauf bildet, öffentliche Gewässer. 
Ein Recht zur Nutzung konnte deshalb nur durch die Verleihung eines Wassernutzungs-
rechtes nach Art. 31 Abs. 1 Württ. WG begründet werden. 

Dieses Recht, „aus dem Quelltopf des Buchbrunnens bei Ballmertshofen sowie aus
der Gallengehrenquelle bei Dischingen und aus dem Brunnen 1 auf dem Flurstück Nr. 257
Gemarkung Dischingen, je nach Wasserführung der Egau, bis zu 800 L/s zu entneh-
men…“, wurde der Staatlichen Landeswasserversorgung aufgrund ihres Antrags vom 
27. Juli 1952 unter Zugrundelegung des Staatsvertrages am 12. Juni 1957 durch das
Regierungspräsidium Nordwürttemberg verliehen. Gleichzeitig wurde die Genehmigung

Bild 2
Staatsvertrag zwischen dem Land 
Baden-Württemberg und dem Freistaat
Bayern vom 6. Mai/1. Juni 1954
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erteilt, die hierzu erforderlichen Anlagen zu erstellen. Dieses Recht ist gemäß Art. 39
Württ. WG i.V.m. § 122 Abs. 2 Satz 1 WG auf den Zweckverband Landeswasserver-
sorgung übergegangen. 

Die Verleihung des Wasserentnahmerechtes wurde auf den Zeitraum von 70 Jahren,
bis zum 31. Dezember 2027, befristet und kann während dieser Geltungsdauer nicht
ohne weiteres widerrufen werden. Entsprechend den Festlegungen im Staatsvertrag 
wurden zugunsten des Gemeinwohls wie auch der bayerischen Betroffenen Regelungen
getroffen, welche diese Interessenbereiche in formeller und materieller Hinsicht so 
schützen, wie wenn das Vorhaben auf bayerischem Boden realisiert worden wäre. Da die
Entnahme aber tatsächlich auf baden-württembergischem Gebiet erfolgt, konnte für das
Benutzungsrecht und die Einwendungen der baden-württembergischen Beteiligten nur
baden-württembergisches Recht angewandt werden. Daher war von vornherein ein zwei-
gleisiges Verfahren notwendig, welches auch bei jeder Änderung der Wasserentnahme 
zu beachten ist. 

In Ziffer 6 sind Bedingungen für die Wasserentnahme enthalten. Danach darf diese
nur nach der Wasserentnahmedauerlinie der LW vom 10. Juni 1952 erfolgen und erst
stattfinden, wenn die Wasserführung der Egau unterhalb des Buchbrunnens die Marke
von 800 L/s überschreitet. Dadurch ergibt sich folgende Abstufung der zulässigen Ent-
nahmemenge (siehe Tabelle links).

Bild 3
Buchbrunnen mit Buchmühle

Bild 4
Wasserentnahmedauerlinie 
vom 10. Juni 1952
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Egau-Wasserführung Zulässige 
am Pegel Ballmertshofen Wasserentnahme 
L/s L/s
> 2.000 800
> 1.570 600
> 1.290 500
> 1.000 400
800–1.000 300–350



Weiterhin darf der natürliche Ablauf der Buchbrunnenquelle durch die Fassung nicht
verändert werden. Um eine Absenkung des Grundwasserspiegels zu vermeiden, darf in
dem Bohrbrunnen I auf dem Flurstück 257 der Markung Dischingen keine Pumpe zur 
Förderung einer größeren Wassermenge eingesetzt werden, und es dürfen zum Zwecke
der Wassergewinnung und -ableitung im Egautal keine Bohrungen durchgeführt werden.
Diese Bestimmungen sollen Schäden für die Landwirtschaft und örtliche Wassergewin-
nungsanlagen verhindern.

4 Entschädigungsverpflichtungen nach der Verleihungs- und 
Genehmigungsurkunde

Der LW wurde die Verpflichtung auferlegt, die Eigentümer der unterhalb der Entnah-
mestelle gelegenen Triebwerke für den Entzug des Wassers angemessen zu entschädigen.
Es handelte sich dabei um zwei Mühlen auf baden-württembergischem und 16 Anlagen
auf bayerischem Gebiet, davon elf Mühlen, drei Sägewerke und zwei größere Werke der
Textilbranche. In drei der 16 bayerischen Triebwerke waren Wasserräder eingebaut; 
13 waren mit Turbinen ausgerüstet. 

Die betroffenen Eigentümer beauftragten einen Sachverständigen mit der Wahrneh-
mung ihrer Interessen und es wurde sehr rasch eine Einigung darüber erzielt, dass die 
Entschädigung auf der Grundlage von Art. 19 des Bayerischen Wassergesetzes erfolgen
soll. Nach dieser Vorschrift ist eine angemessene Entschädigung der Besitzer von Wasser-
benutzungsanlagen zu leisten, falls diese das Wasser seit mindestens 30 Jahren selbst
oder durch ihre Rechtsvorgänger benützt haben und die vorgesehenen Maßnahmen zu
einem erheblichen Schaden führen. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen wurde von der
Landeswasserversorgung in allen Fällen anerkannt, so dass in den Verhandlungen lediglich
eine Einigung über die Art und den Umfang der Entschädigung erzielt werden musste.
Der Vorschlag des Vertreters der Triebwerkeigentümer sah vor, die Werke durch entspre-
chende Umbaumaßnahmen auf die künftige niedrigere Wasserführung der Egau um-
zustellen. Eine kapitalisierte Abfindung sollte nur für die Differenz zur bisherigen Jahres-
leistung erfolgen, die trotz Umbaumaßnahmen nicht würde erreicht werden können.
Obwohl dieser Vorschlag von der Landeswasserversorgung grundsätzlich akzeptiert 
wurde, verliefen die weiteren Verhandlungen nicht unproblematisch. Der Vertreter der
Triebwerkseigentümer vertrat die Ansicht, dass als Bemessungsgrundlage für die Entschä-
digung die theoretisch erreichbare Nutzung maßgebend ist, wohingegen die LW nur 
die tatsächliche Ausnutzung anerkennen wollte. Diese strittige Frage konnte letztendlich
zugunsten der Landeswasserversorgung entschieden werden und danach war es möglich,
bis auf eine Ausnahme, mit allen Triebwerksbesitzern eine Einigung zu erzielen. Die Ent-
schädigungen wurden in privatrechtlichen Vereinbarungen, noch vor Erteilung der Ver-
leihungs- und Genehmigungsurkunde am 12. Juni 1957, geregelt. Die Entschädigungs-
leistungen durch die Landeswasserversorgung für die Triebwerkseigentümer betrugen
über 1 Million Euro.

Bild 5
Mühle Sailer, Donaualtheim
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Zur Wahrung der fischereirechtlichen Belange an der Egau wurde der Landeswasser-
versorgung die Verpflichtung auferlegt, für Schäden am bayerischen Egaulauf nach dem
Bayerischen Wassergesetz zu haften sowie den Ertragsausfall und die Kosten anlässlich
einer erforderlich werdenden Umstellung der bisherigen Bewirtschaftung der Egau und
die bleibende Wertminderung der Fischereirechte in der Egau zu entschädigen. Zur Fest-
stellung der fischereirechtlichen Schadenersatzansprüche gab die Landeswasserversor-
gung im Mai 1952 ein Gutachten in Auftrag. Dieses kam zu dem Ergebnis, dass mit
einem durchschnittlichen Ertragsrückgang in Höhe von 20 Prozent gerechnet werden
müsse. Insgesamt zehn Fischereiberechtigte meldeten in den Jahren 1960 bis 1963 der-
artige Schäden an, woraufhin das Landratsamt Dillingen den Oberfischereirat der Regie-
rung von Schwaben im Jahr 1963 mit der Erstellung eines fischereilichen Gutachtens für
die Einleitung des Entschädigungsverfahrens beauftragte. Da dieses Gutachten zwar 
wichtige Aussagen über den Pflanzenbestand und chemische und biologische Daten ent-
hielt, Entschädigungsbeträge jedoch aussparte, war eine Schadensberechnung auf dieser
Grundlage nicht möglich und die Landeswasserversorgung forderte die Anspruchsteller
auf, konkrete Schadensnachweise beizubringen. Diese Nachweise wurden trotz mehr-
maliger Aufforderung nicht beigebracht und das Entschädigungsverfahren dadurch erheb-
lich verzögert. Letztendlich war es nicht mehr möglich, den konkreten Schaden durch die
Wasserentnahme festzustellen, da weitere externe Einflüsse wie der Schwellbetrieb der
Triebwerke und die Vorflut der Egaukläranlagen hinzukamen, die sich ebenfalls negativ
auswirkten. Ebenso war strittig, ob die Entschädigung nach dem Verkehrs- oder nach dem
Ertragswert vorzunehmen wäre. Nach langwierigen Verhandlungen konnten sich die
Beteiligten schließlich auf für alle Seiten akzeptable Entschädigungsmodalitäten einigen.
Es folgte ein Ergänzungsgutachten des Fachberaters für das Fischereiwesen mit einer
Berechnung der Schadenssummen. Auf dieser Grundlage wurden im Jahr 1988 neun
Fischereiberechtigte mit insgesamt 29 248,51 Euro entschädigt, weiterhin erfolgte eine
Verzinsung des Entschädigungsbetrags rückwirkend bis zum Jahr der ersten Wasserent-
nahme aus der Egau (1957) in Höhe von 57 980 Euro. Ein Anspruch wurde als unbe-
gründet zurückgewiesen, da die Anspruchsvoraussetzung nach Art. 19 des Bayerischen
Wassergesetzes von 1907, wonach die Nutzung zur Fischerei durch den Grundeigentümer
oder einen Rechtsnachfolger seit mindestens 30 Jahren bestehen muss, nicht erfüllt war.

Wegen der Beeinträchtigung der Vorflutverhältnisse für öffentliche und private Ab-
wassereinleitungen, wegen etwaiger durch die Verminderung der Wasserführung beding-
ter Eisschäden oder der Beeinträchtigung gemeindlicher Grundwassererschließungen
sowie wegen etwaiger Trockenschäden in der Landwirtschaft wurden Einwendungen
erhoben. In allen Fällen aber wurde durch entsprechende Beweissicherungsmaßnahmen
der Zustand vor Beginn der Entnahme festgehalten.

Bild 6
Auszug aus dem Gutachten des 
Oberfischereirats der Regierung 
von Schwaben
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5 Der Bau des Härtsfeldsammlers

Wie vorstehend beschrieben, ist die für die Landeswasserversorgung zulässige Was-
serentnahme von der jeweiligen Wasserführung der Egau abhängig. Durch den Bau des
Härtsfeldsammlers durch den Abwasserzweckverband Härtsfeld werden seit Anfang des
Jahres 1993 die Abwässer aus dem Egau-Einzugsgebiet der Sammelkläranlage in Datten-
hausen zugeführt. Durch diese Maßnahme konnte die problematische Abwasserversicke-
rung bzw. -einleitung in die Egau durch die Einzelkläranlagen sukzessive eingeschränkt
und somit ein maßgeblicher Beitrag für den Grundwasserschutz geleistet werden, da sich
der überwiegende Teil des Einzugsgebietes des Abwasserzweckverbandes in der Wasser-
schutzzone III des Egauwasserwerkes befindet.

Durch den Bau des Härtsfeldsammlers wurde aber auch die maßgebliche Wasserfüh-
rung der Egau am Pegel Ballmertshofen, welcher die zulässige Entnahmemenge der 
Landeswasserversorgung im Egauwasserwerk bestimmt, verringert, da die bislang der
Egau zugeführten Abwassermengen nunmehr durch den Sammler am Pegel vorbeige-
führt und erst unterhalb des Pegels Ballmertshofen wieder in die Egau eingeleitet werden. 

Um die Auswirkungen der hydrologischen Veränderungen auf die Wasserentnahme
feststellen zu können, wurde eine Neuberechnung der Dauerlinie aus der Jahresreihe
1959 bis 1992 durchgeführt. Hierzu wurden für die Abflusswerte im Härtsfeldsammler
konstante Abflüsse zwischen 30 und 150 Liter pro Sekunde vorgegeben und von der 
Dauerlinie abgezogen. Aus der so ermittelten neuen Abflussdauerlinie wurde anhand 
des wasserrechtlichen Entnahmereglements die neue Entnahmedauerlinie bestimmt. 

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass in Trockenjahren mit einer Entnahmemin-
derung von ca. 6,7 Prozent zu rechnen ist, in Nassjahren ist der Einfluss hingegen ver-
nachlässigbar. Im Mittel wurde bei einem Abfluss im Härtsfeldsammler von 70 Liter pro
Sekunde eine Entnahmeminderung von 2,3 Prozent ermittelt. Für die Jahresreihe 1959 
bis 1993 bestimmt sich die jährliche Mindermenge auf 485 600 m3, in Trockenjahren sind
es sogar 1031 000 m3.

Um der veränderten Situation gerecht zu werden, strebte die LW zunächst an, die im
Härtsfeldsammler vorbeigeleitete Wassermenge dem maßgebenden Wasserabfluss am
Pegel Ballmertshofen hinzuzurechnen, um so die Entnahmeminderung wieder auszuglei-
chen. Unter Berücksichtigung der herausragenden Bedeutung der Maßnahme für den
Grundwasserschutz sowie der Tatsache, dass jede Änderung der Wasserentnahme gegen-
über den in der Genehmigungs- und Verleihungsurkunde vom 12. Juni 1957 festgelegten
Entnahmemengen einer neuerlichen wasserrechtlichen Verleihung unter Beachtung der
festgelegten Verfahrensgrundsätze bedarf, verzichtete die Landeswasserversorgung auf
diese Maßnahme und akzeptierte die durch den Härtsfeldsammler verursachte Einschrän-
kung der Wasserentnahme.

Bild 7
Veränderung der Abflussverhältnisse
durch den Bau des Härtsfeldsammlers
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6 Verfügbarkeit und Inanspruchnahme des Rechts zur Wasserentnahme 

Für die Trinkwassernutzung der Buchbrunnenquelle ist von entscheidender Bedeu-
tung, in welchem Umfang diese zur Verfügung steht. Aufzeichnungen über die hydro-
logischen Verhältnisse zeigen einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen den Nieder-
schlägen und der maßgeblichen Egauwasserführung. Während in einem verhältnismäßig
nassen Jahr wie z. B. in 2002 nahezu ganzjährig die maximale Entnahmemenge von 
800 Liter pro Sekunde zur Verfügung steht, ist die zulässige Entnahme in einem Jahr mit
durchschnittlichen Niederschlägen entsprechend der geringeren Egauwasserführung
abgestuft, und es kann erst ab der zweiten Jahreshälfte eine Entnahme von 800 Liter pro
Sekunde erfolgen. In Trockenjahren wie z. B. in 1998 ist die Wasserentnahme noch weiter
eingeschränkt, und es kann erst ab Ende Oktober mit einer zulässigen Entnahmemenge
von 800 Liter pro Sekunde gerechnet werden. Insbesondere in den verbrauchsreichen
Monaten August und September ist eine Entnahmedrosselung erforderlich.

Aus Bild 8 wird weiterhin ersichtlich, dass insbesondere in nassen Jahren das Recht
zur Wasserentnahme nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen wird. Ein wesent-
licher Grund hierfür liegt am Aufbereitungsverfahren im Egauwasserwerk. In Zeiten mit
geringen Niederschlägen weist das Wasser aus der Buchbrunnenquelle kaum Trübungen
auf und kann direkt in die Entcarbonisierungsanlage zur Enthärtung eingespeist werden.
Erst danach wird das Wasser in der Aufbereitungsanlage, die aus den Ozonkontakt-
becken, den Zweischicht- und den Aktivkohlefiltern besteht, behandelt. Bei starken Nieder-

schlägen ist die Trübung des entnommenen Wassers hingegen so hoch,
dass dieses sowohl vor der Entcarbonisierung als auch danach über die
Aufbereitungsanlage geführt werden muss. Dies führt zu Kapazitäts-
engpässen im Egauwasserwerk und damit zu einer Beschränkung der
Wasserentnahme. 

Zusammenfassung

Durch die Erschließung der Egauquellen bei Dischingen in den 50er
Jahren konnte die Lieferkapazität der Landeswasserversorgung in bedeu-
tendem Umfang erhöht und dadurch dem bestehenden Wassermangel 
in Württemberg entgegengetreten werden. Auch heute – 50 Jahre nach
der Inbetriebnahme des Egauwasserwerkes – trägt das Egauquellwasser
zu einer sicheren Trinkwasserversorgung in Baden-Württemberg bei. 
Mit einer Jahresbereitstellung von derzeit rund 15 Millionen m3 beträgt
der Anteil an der gesamten Jahresbereitstellung der Landeswasserver-
sorgung 16 Prozent.
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Bild 8
Dauerlinien der tatsächlichen 
Wasserentnahme bei Hochwasser,
Mittelwasser und Niedrigwasser
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